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Auf einen Blick

Begehen Kinder unter 14 Jahren in Deutschland schwere Gewaltdelikte – wie zum 
­Beispiel gefährliche Körperverletzung – so ist das immer Anlass für eine öffentliche 
Diskussion über die Senkung des Strafmündigkeitsalters von 14 auf 12 Jahre. Argu-
mentiert wird mit der früheren Reifung von Kindern, bedingt durch das Internet.

Empirisch belegt ist jedoch, dass das Gehirn und das Wertesystems heute nicht früher 
reifen. Im Gegenteil: Der Konsum gewaltverherrlichender Darstellungen im Internet 
kann zur Retardierung der Entwicklung und zur Verrohung führen.

Die Gewalttaten aus Kinderhand haben deutlich zugenommen, von 2022 auf 2023 
stiegen sie um 17,0 Prozent. In den allermeisten Fällen sind Gleichaltrige das Opfer.

Kinder, die schwere Gewaltdelikte verüben, sind zuvor sehr häufig Opfer von Ver-
nachlässigung oder Gewalttaten – wie zum Beispiel sexuellem Missbrauch – in ihrem 
nahen Umfeld geworden.

Bereits jetzt gibt es bundesweit „Einrichtungen mit freiheitsentziehenden Maß-
nahmen“ der Kinder- und Jugendhilfe, in denen Kinder nachholende Erziehung, Förde-
rung und gegebenenfalls ärztliche Behandlung erfahren.

Eine Alternative zur Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters ist die vermehrte Ein-
richtung der derzeit fehlenden spezialisierten Einrichtungen für Kinder, die aus der 
Banden- und Clankriminalität kommen oder welche sexualisierte Straftaten begangen 
haben.

Die Fertigstellung des Manuskriptes erfolgte Ende Februar 2025.
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Einleitung

Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren töteten 
im März 2023 die 12-jährige Louise aus Freudenberg. 
Im April 2024 erstach ein 13-jähriger Junge einen 
31-jährigen Obdachlosen in Dortmund. Zwar liegt die 
Zahl der jährlichen Tötungsdelikte durch Kinder mit 
etwa drei bis vier Fällen im Jahr konstant im niedrigen 
einstelligen Bereich, aber im Jahr 2023 wurden ins-
gesamt 12.377 Kinder unter 14 Jahren in Deutschland 
der sogenannten „Gewaltkriminalität“ verdächtigt. 
Zur Gewaltkriminalität gehören nicht nur Mord, son-
dern unter anderem auch schwere Körperverletzung 
und Vergewaltigung. Immer wieder wird deshalb in 
der Politik die Frage gestellt, ob Kinder heute früher 
„reifen“ und deshalb eine Herabsetzung des Straf-
mündigkeitsalters von derzeit 14 auf 12 Jahre sinnvoll 
sei.1 Aber nicht nur die Frage der Reife fördert diese 
Debatte. Hinzu kommen Aussagen von Sicherheits-
kräften sowie Justizvertreterinnen und -vertretern, die 
Gefühle der Hilflosigkeit und des Vorgeführtwerdens 
artikulieren und auf Verunsicherung und Ängste in der 
Gesellschaft verweisen. Dementsprechend spricht sich 
auch der Landesverband Berlin der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG) angesichts der zunehmenden 
Messerkriminalität im Kindes- und Jugendalter für 

eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters aus.2 
Im deutschen Recht würde dies bedeuten, dass Kinder 
ab 12 Jahren inhaftiert werden können. Von Seiten 
der Wissenschaft, insbesondere der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sowie seitens der kriminologischen 
Forschung, wird dies kritisch gesehen. Hier stehen vor 
allem Prävention sowie nachholende Erziehung und 
Therapie im Fokus – bis hin zur Unterbringung in einer 
geschlossenen Einrichtung der Kinder- und Jugend-
hilfe oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 

Diese Publikation bietet einen Überblick über den 
Diskussionsstand zur Absenkung des Strafmündig-
keitsalters aus der Perspektive unterschiedlicher 
Teildisziplinen und Akteure der Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Hierbei werden aktuelle Zahlen zur 
Jugenddelinquenz und Einschätzungen zur Frage der 
Strafmündigkeit berücksichtigt. Darüber hinaus wer-
den rechtliche Grundüberlegungen, Erkenntnisse zu 
den Hintergründen und Entstehungsbedingungen von 
Kinder- und Jugendkriminalität sowie die Diskussion 
über Alternativen zur Herabsetzung des Strafmündig-
keitsalters thematisiert.
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Welche Stellung haben Kinder und 
Jugendliche im deutschen Strafrecht?

Nach Paragraf 1 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) 
sind Kinder unter 14 Jahren strafunmündig und im 
juristischen Sinne für rechtswidrige Taten nicht ver-
antwortlich. Die Strafmündigkeit beginnt in Deutsch-
land mit dem 14. Geburtstag. Für straffällige Jugend-
liche zwischen 14 und unter 18 Jahren gilt das mildere, 
am Erziehungsgedanken sowie an therapeutischen 
Bedürfnissen3 orientierte Jugendstrafrecht. Das 
Mindestmaß der Jugendstrafe beträgt sechs Monate, 
das Höchstmaß fünf Jahre. Bei Verbrechen, für die 
nach dem allgemeinen Strafrecht eine Höchststrafe 
von mehr als zehn Jahren drohen, ist das Höchst-
maß der Jugendstrafe zehn Jahre.4 Mit der Vollendung 
des 18. Lebensjahres beginnt die volle strafrecht-
liche Verantwortung.5 Allerdings gelten diese gesetz-
lichen Regelungen nur bei Erfüllung bestimmter 
Reifekriterien (§ 3 JGG, § 105 JGG). Bei der Anklage-
erhebung gegen Jugendliche ist nach § 38 JGG die 
Jugendgerichtshilfe zu beteiligen. Ist es dem Gericht 
nicht möglich, die Persönlichkeitsentwicklung des 
Beschuldigten zu beurteilen, verlangt § 43 II JGG die 
Untersuchung des Tatverdächtigen durch einen Sach-
verständigen (Psychiater oder Psychologe).6 Wurde 
durch ältere Familienmitglieder Druck ausgeübt? 
Macht der Jugendliche einen retardierten Eindruck, 

besteht eine Intelligenzminderung, eine psychische 
Erkrankung, sind die Familienverhältnisse stark 
gestört? Unter besonderen Voraussetzungen kann 
auch für Heranwachsende (18- bis unter 21-Jährige) 
das Jugendstrafrecht anstelle des allgemeinen Straf-
rechts angewendet werden, wenn sie zur Tatzeit in 
ihrer reifemäßigen Entwicklung noch den Jugend-
lichen, also 14- bis 17-Jährigen, zuzurechnen sind.7 Das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), das den Schutz 
und die Erziehung junger Menschen verbessern soll, 
lässt in Ausnahmefällen auch bis zum 27. Lebensjahr 
den Vorrang von Jugendhilfemaßnahmen vor der Frei-
heitsstrafe zu (§ 11 KJHG).8 

Aus rechtlicher Sicht werden im Bereich der Kinder- 
und Jugenddelinquenz vier unterschiedliche Alters-
gruppen unterschieden: 9

	› Kinder (strafunmündig): unter 14 Jahren

	› Jugendliche: 14 bis unter 18 Jahre

	› Heranwachsende: 18 bis unter 21 Jahre

	› Jungerwachsene: 21 bis unter 25 Jahre 
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Welche historischen Wurzeln hat die 
Strafmündigkeit von Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland?

Besondere Formen der Rechtspflege für jugend-
liche Straftäter galten bereits gegen Ende des 
19. Jahrhunderts als Kriterium für einen zivilisierten 
Staat.1923 wurde in Deutschland das Strafmündig-
keitsalter von 12 auf 14 Jahre angehoben und 1953 
mit dem 3. Jugendgerichtsgesetz der Leitgedanke eta-
bliert, straffällige Jugendliche durch Hilfe, Erziehung 
und gegebenenfalls ärztliche Behandlung zu fördern 
und ihnen so das Hineinwachsen in soziale Bindungen 

und Verpflichtungen zu erleichtern. Dieser Gedanke 
wurde durch das seit 1991 in Kraft getretene neue 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) gestärkt.10 Die 
Jugendstrafrechtspflege in der Bundesrepublik stützt 
sich bis heute auf die nachholende Erziehung sowie 
auf die psychiatrisch-psychologische Erforschung der 
Täterpersönlichkeit und der Motivationszusammen-
hänge.11
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Wie häufig werden Kinder und Jugend-
liche in Deutschland straffällig?

Delinquenz von Kindern und Jugendlichen wird in 
der kriminologischen Forschung in den allermeisten 
Fällen als eine vorübergehende Erscheinung im Ent-
wicklungsverlauf angesehen, bei der es sich über-
wiegend um geringfügige Bagatelldelikte wie zum 
Beispiel Schwarzfahren handelt.12 Mit Blick auf die 
sogenannte Bagatelldelinquenz im Dunkelfeld könne 
davon ausgegangen werden, dass nahezu alle Jugend-
lichen betroffen seien, sagt Sabrina Hoops von der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprä-
vention (angesiedelt am Deutschen Jugendinstitut 
(DJI)).13 Die Delinquenz im Kindesalter unter 14 Jahren 
ist zwar seltener als Delinquenz im jugendlichen Alter 
und überwiegend spontan bzw. situativ und nicht 
geplant.14 Der Anteil der laut Bundeskriminalamt (BKA) 
tatverdächtigen Kinder unter 14 Jahren an allen Tat-

verdächtigen in Deutschland lag im Jahr 2023 bei fünf 
Prozent (siehe Abbildung 1), eine Zahl, die angesichts 
des jungen Alters überraschend hoch liegt.15 Tatver-
dächtige sind in der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) alle Personen, die nach Abschluss der polizei-
lichen Ermittlungen aufgrund ausreichender Anhalts-
punkte verdächtig sind, eine rechtswidrige (Straf-)Tat 
begangen zu haben.16

Nach der (PKS), der wichtigsten bundesweiten Daten-
quelle zu Kriminalität in Deutschland, war das häu-
figste Delikt von Kindern unter 14 Jahren im Jahr 2023 
der einfache Ladendiebstahl (tatverdächtig waren 
36.696 Kinder). Im Bereich der sogenannten „Gewalt-
kriminalität“ weist die PKS 12.377 tatverdächtige 
Kinder und 30.244 tatverdächtige Jugendliche aus. 

Abb. 1: Tatverdächtige, Anzahl und Anteile nach Altersgruppen, Straftaten insgesamt

Quelle: Bundeskriminalamt (2024a). PKS 2023 Bund – Tatverdächtige insgesamt, Tabelle 20 (V1.0).
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Unter Gewaltkriminalität werden in der PKS beispiels-
weise Delikte wie „Gefährliche Körperverletzung“ 
und „Schwere Körperverletzung“, Mord und Ver-
gewaltigung zusammengefasst.17 Eine gefährliche 
Körperverletzung nach § 224 StGB liegt u. a. vor, wenn 
die Körperverletzung mit einer Waffe oder einem 
anderen gefährlichen Werkzeug begangen wird, das 
geeignet ist, erhebliche Verletzungen zu verursachen. 
Eine schwere Körperverletzung liegt u. a. vor, wenn 
das Opfer durch die zugefügten Verletzungen das 
Sehvermögen, das Sprechvermögen oder die Fort-
pflanzungsfähigkeit verliert oder in erheblicher Weise 
dauernd entstellt wird, in Lähmung, geistige Krankheit 
oder Behinderung verfällt.18 Wie die Grafik der Polizei-
lichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2023 zeigt, 
liegt der Anteil der Kinder an allen Tatverdächtigen 
der Gewaltkriminalität immerhin bei 6,5 Prozent, 
der Anteil der Jugendlichen an Tatverdächtigen der 
Gewaltkriminalität beträgt 15,9 Prozent.19

Tötungsdelikte durch Kinder unter 14 Jahren sind 
konstant sehr seltene Einzelfälle. So weist die PKS für 
das Jahr 2023 beim Straftatbestand Mord § 211 StGB 
vier Fälle aus, die von drei Jungen und einem Mädchen 
begangen wurden.20 

Delikte der Gewaltkriminalität, die von Kindern und 
Jugendlichen verübt werden, richten sich dabei meis-
tens gegen Gleichaltrige (sog. Peer-Gewalt).21

Über das Verhältnis der Gewaltkriminalität seitens 
deutscher und ausländischer Kinder und Jugendlicher 
liegen bislang keine wissenschaftlichen Studien vor. 
Das Datenmaterial ist jedoch vorhanden. Aus den Sta-
tistiken des BKA und des Statistischen Bundesamtes 
(Destatis)22 geht hervor, dass ausländische Kinder 
und ausländische Jugendliche im Jahr 2023 dreimal so 
häufig der Gewaltkriminalität verdächtigt wurden wie 
Kinder und Jugendliche mit deutschem Pass.23 Inhaber 
doppelter Staatsbürgerschaft werden in den Statisti-
ken als deutsch gezählt. Bei Mord § 211 StGB weist die 
PKS im Jahr 2023 vier deutsche Kinder unter 14 Jahren 
aus, aber kein einziges Kind mit ausländischer Staats-
angehörigkeit.24 Bei allen im Jahr 2023 von Kindern 
unter 14 Jahren und Jugendlichen von 14 bis unter 18 
Jahren begangenen Straftaten, einschließlich Gewalt-
delikten, sind Jungen unter 14 Jahren fast doppelt so 
häufig tatverdächtig wie gleichaltrige Mädchen. Eine 
Ausnahme ist der einfache Ladendiebstahl.25

Abb. 2: Minderjährige Tatverdächtige und Gewaltkriminalität

Quelle: PKS für das Jahr 2023.
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Hat die Gewaltkriminalität von Kin-
dern und Jugendlichen zugenommen?

Die Statistik der PKS berücksichtigt die Kategorien 
deutsche/nicht-deutsche Kinder und Jugendliche nur 
bei kurzfristigen Vergleichen in einer Zeitspanne von 
etwa zwei Jahren. So ist die Gewaltkriminalität bei 
Kindern unter 14 Jahren von 2022 auf 2023 um 17,0 
Prozent gestiegen, bei Jugendlichen von 14 bis unter 
18 Jahren um 14,4 Prozent.26 Dabei ist der Anstieg der 
Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkriminalität 
bei nichtdeutschen Kindern und Jugendlichen höher 
als bei diesen Altersgruppen mit deutscher Staats-
angehörigkeit. So stieg laut PKS der Anteil deutscher 
Kinder und Jugendlicher an der Gewaltkriminalität von 
2022 auf 2023 um 9 Prozent, der Anteil nichtdeutscher 
Kinder und Jugendlicher aber um 28,4 Prozent.27 
Als Erklärung wird angeführt, dass der Anteil nicht-
deutscher Minderjähriger (unter 18 Jahren) an der 
Bevölkerung von 2022 auf 2023 insgesamt deutlich 
gestiegen ist.28

Zur Darstellung der langfristigen zeitlichen Ent-
wicklung der Kinder- und Jugenddelinquenz ver-
öffentlicht das BKA die sogenannten „Tatverdäch-
tigenbelastungszahlen“ (TVBZ).29 Die TVBZ geben 
die Anzahl der Tatverdächtigen je 100.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner der Bevölkerung bzw. 
der jeweiligen Bevölkerungsgruppe an und berück-
sichtigen damit Veränderungen in der Bevölkerungs-
struktur.30 Die TVBZ beziehen sich ausschließlich auf 
die Delinquenz der deutschen Bevölkerung. Dies wird 

damit begründet, dass die Bezugsgrößen für nicht 
gemeldete Ausländerinnen und Ausländer (z. B. Perso-
nen, die sich nur vorübergehend in Deutschland auf-
halten) nicht ermittelt werden können.31 Im Jahr 2023 
waren in der Altersgruppe der 12- bis unter 14-Jähri-
gen 406 von 100.000 Deutschen (12- bis unter 14-Jäh-
rige) eines Gewaltdeliktes tatverdächtig. Dies ist zwar 
der höchste Wert der letzten 20 Jahre, aber bereits 
im Jahr 2008 war das Niveau mit 402 Kindern fast 
genauso hoch und ist dann bis 2015 stark gesunken.32 
Eine Erklärung für diese Entwicklung findet sich in der 
Fachliteratur nicht.

Für die Präventions- und Integrationspolitik wäre es 
wichtig, einen Weg zu finden, in der TVBZ-Statistik alle 
in Deutschland lebenden Kinder zu berücksichtigen, 
auch diejenigen ohne deutsche Staatsangehörigkeit.33 
Immerhin haben laut Statistischem Bundesamt der-
zeit rund 17 Prozent der Kinder im Alter von acht bis 
unter 14 Jahren keine deutsche Staatsangehörigkeit.34 
Noch aufschlussreicher wäre es zu wissen, wie viele 
delinquente Kinder (und Jugendliche) insgesamt einen 
Migrationshintergrund haben, denn immerhin 40 Pro-
zent der unter 10-Jährigen in Deutschland verfügen 
über eine Einwanderungsgeschichte. In den allgemein-
bildenden Schulen sind es derzeit knapp 30 Prozent 
der Schülerschaft.35 Allerdings wird ein Migrations-
hintergrund in der gesamten PKS grundsätzlich nicht 
erfasst.36
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Sind delinquente Kinder früher „reif“?

12-Jährige, die sich wie 16-jährige verhalten, sind 
ein von der Polizei immer häufiger beschriebenes 
Phänomen, das im Juni 2024 zu einem Antrag der 
Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin, Schleswig-
Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt an den 
ehemaligen Bundesjustizminister Marco Buschmann 
geführt hat, eine Studie zur „altersbezogenen Ent-
wicklung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit“ zu 
initiieren. Dieser Antrag wurde abgelehnt.37

In der öffentlichen Diskussion wird das Thema einer 
früheren Reife von Kindern häufig mit dem frühen 
Konsum von gewaltverherrlichenden Darstellungen 
im Internet in Verbindung gebracht. In der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie gilt es aufgrund langjähriger 
Erfahrung als plausible Annahme, dass entsprechende 
Bilder bei sehr vulnerablen Kindern, deren familiä-
res Umfeld wenig Halt und Orientierung bietet, zu 
einer Verrohung und gegebenenfalls auch zu Gewalt-
delinquenz beitragen können. Empirische Belege 
gibt es hierfür aber nicht.38 Wenn Kinder früh brutale 
Gewaltdarstellungen ansehen, werden sie deshalb 
nicht früher reif, allerdings werde ihre Gehirn- und 
die Moralentwicklung negativ beeinflusst, sagt der 
Kinder- und Jugendpsychiater Franz Joseph Freis-
leder.39 Bei der Frage nach der Reife von Kindern gehe 
es vielmehr um Fragen nach dem Wertesystem und 
der Selbstregulationsfähigkeit, die eng mit der frühen 
Sozialisation eines Kindes in der Familie zusammen-
hingen.40 Defizite in diesen Bereichen hätten sich aber 

vor allem in jungen Jahren als revidierbar erwiesen.41 
Die Bedingungen zur neurologischen Reifung des 
Gehirns – etwa die Entwicklung von Impulskontrolle 
und Risikobereitschaft – hätten sich im Vergleich zu 
früheren Jahrzehnten nicht verändert, sagt auch der 
Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut 
Jörg Fegert.42 In der Diskussion um die Herab-
setzung des Strafmündigkeitsalters sei es wichtig, 
die entwicklungsspezifischen Besonderheiten des 
Kinder- und Jugendalters in der Hirnentwicklung 
zu berücksichtigen, schreiben Jörg Fegert und die 
Schweizer Expertin für Jugend-Justizvollzug, Liliane 
Kistler Fegert. So sei im Alter von 13 oder 14 Jahren 
die Entwicklung der Moral, eine kognitive Leistung 
des Gehirns, noch nicht abgeschlossen. Gerade in 
der Vorpubertät und Pubertät zeigten sich neuro-
biologische Veränderungen, die zu einer vorüber-
gehenden Verschlechterung der kognitiven Funktio-
nen und der Verhaltenssteuerung führen könnten. In 
dieser Phase seien Kinder und Jugendliche deutlich 
stärker von Emotionen und Risikobereitschaft als 
von rationalen Entscheidungsprozessen geprägt.43 
Auch die Deutsche Vereinigung der Jugendgerichte 
und Jugendgerichtshilfen e. V. (DVJJ) kommt zu dem 
Schluss, dass unter 14-Jährige heute nicht reifer seien 
als früher. Auch wenn sie in Aussehen und Verhalten 
jungen Erwachsenen nacheiferten, seien sie genauso 
unsicher, emotional und manipulierbar wie vor 50 
oder 100 Jahren, heißt es im Positionspapier des DVJJ 
aus dem Jahr 2023.44
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Wie sehen die Lebenswege 
delinquenter Kinder vor der Tat aus?

Aus der Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
wird das Phänomen „vom Opfer zur Täterin bzw. 
zum Täter“ als eine sehr häufige Konstante in der 
Ursachenforschung beschrieben. Patientinnen bzw. 
Patienten, die im frühen Kindesalter Opfer von fami-
liärer Deprivation, Vernachlässigung oder Gewalt-
verbrechen wie zum Beispiel sexuellem Missbrauch 
wurden, kommen häufig einige Jahre später als Straf-
täterin bzw. Straftäter wieder in die Kliniken der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie – diesmal nicht als Opfer, 
sondern als Tatverdächtige im Rahmen einer Schuld-
fähigkeitsbegutachtung.45 

Bei schwerer Kinder- und Jugenddelinquenz wird 
auch geprüft, ob bei Kindern oder Jugendlichen zum 
Zeitpunkt der Tat eine psychische Erkrankung vorlag. 
Die neuere Ursachenforschung zu den Entstehungs-
bedingungen von Gewaltdelinquenz weist darauf 
hin, dass bei Gewaltverbrechen die neurobiologisch 
begründete Entwicklung des sozialen und psycho-
logischen (intuitiv erworbenen) Wissens, die in der frü-
hen Kindheit beginnt, gestört sein könnte. Es gibt Hin-
weise darauf, dass diese organisch bedingten Defizite 
junge Patientinnen und Patienten mit autistischen 
Syndromen, Schizophrenie und auch ADHS (Aufmerk-
samkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) betreffen. 
In der forensischen Kinder- und Jugendpsychiatrie 
werden diese Forschungsergebnisse mit großem 
Interesse registriert, da die mit diesen Erkrankungen 
einhergehende Egozentrizität, Gefühlskälte und 
Empathielosigkeit auch als typische Kennzeichen von 
Gewalt- und Sexualdelinquenz im Kindes- und Jugend-
alter gelten.46 

Daten zu psychischen Auffälligkeiten bis hin zu psy-
chischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, 
die schwere Gewaltdelikte begangen haben, fehlen 
bislang. Aber es liegen Erfahrungsberichte vor: Nach 
diesen gebe es kaum Kinder oder Jugendliche, bei 

denen nicht zumindest psychische Auffälligkeiten 
(nicht gleichzusetzen mit Erkrankungen) vorlägen, 
sagt Andreas Schmitz vom Alexianer Martinistift 
(NRW), das auch freiheitsentziehende Maßnahmen 
vorhält. Gemessen an der International Statistical 
Classification Of Diseases And Related Health Pro-
blems German Modification (ICD-10-GM) liege bei 
nahezu allen Kindern und Jugendlichen, die in eine der 
geschlossenen Wohngruppen des Martinistifts auf-
genommenen werden, eine entsprechende Diagnose 
vor.47

Aggressives und antisoziales Verhalten steht oft 
aber auch nicht in Verbindung mit einer psychischen 
Erkrankung. Erziehung und Aufwachsen von frühester 
Kindheit an prägen entscheidend die weitere Ent-
wicklung. Deshalb steht eine nachholende Erziehung 
in allen offenen oder geschlossenen stationären 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Mittel-
punkt. Grenzverletzungen durch Kinder und Jugend-
liche wurzeln häufig in der frühen Erfahrung man-
gelnder Grenzsetzung in der Herkunftsfamilie, obwohl 
Kinder ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Erziehung 
haben (Sozialgesetzbuch (SGB)-Achtes Buch (VIII)).48 Zu 
den Bedürfnissen eines Kindes gehören nicht nur die 
Sicherung der elementaren körperlichen und seeli-
schen Bedürfnisse sowie eine möglichst umfassende 
Förderung, sondern auch das Recht auf alters-
angemessene Grenzsetzung und die Kontrolle der Ein-
haltung von Grenzen. Gerade Kinder bis 13 Jahre sind 
sehr empfänglich für Grenzsetzung und reagieren gut 
auf altersangemessene Sanktionen, schreiben Fegert 
und Kistler Fegert.49 

Als Ursachen für die zunehmende Zahl sogenannter 
„Systemsprenger“, also Kinder, die durch die ambu-
lanten Angebote der Kinder- und Jugendhilfe nicht 
mehr zu erreichen sind, werden vor allem „Gewalt-
legitimierende Männlichkeitsnormen“ (GLMN) und 
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fehlende Wertegerüste ausgemacht. Aus den Bundes-
ländern wird immer wieder berichtet, dass es sich 
dabei besonders häufig um Migranten handelt, die als 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Deutsch-
land gekommen sind oder um Kinder und Jugendliche, 
die in osteuropäischen Familienverbänden stärker 
verwurzelt sind als in Deutschland.50 Ein Beispiel ist 
ein Elfjähriger aus Marokko, der in Hamburg über 
70 Einbrüche begangen haben soll, zu denen ältere 
Jugendliche ihn angestiftet hatten, und der bereits 
hundert Mal als vermisst gemeldet und polizeilich 
gesucht werden musste, nachdem er aus einer offe-
nen stationären Einrichtung (Heim) weggelaufen war.51 

Generell wird seitens der Kinder- und Jugend-
forschung der Anstieg der Gewaltkriminalität bei 
Kindern und Jugendlichen auf die erhöhten psychi-
schen Belastungen während der Einschränkungen der 
Covid-19-Pandemie zurückgeführt. Dadurch sei die 
Entwicklung des Sozialverhaltens von Kindern beein-
trächtigt worden.52 Auch Berichte über aktuelle kriege-
rische Auseinandersetzungen belasten junge Men-
schen.53 Zu diesem Ergebnis kommt der Kinder- und 
Jugendpsychiater Franz Joseph Freisleder.54 Gerade 
für leicht verletzbare, labile Kinder und Jugendliche, 
denen ein stützendes Umfeld fehle, könnten die 
medial stark präsenten Kriege mit der Darstellung von 
Gewalt und dem Sieg des Stärkeren zum Vorbild für 
ihr eigenes Handeln werden.55
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Wie wird gegenwärtig mit straf-
fälligen Kindern und Jugendlichen 
umgegangen?

Wenn Kinder im Alter unter 14 Jahren und Jugend-
liche unter 18 Jahren schwere Gewalttaten begehen 
oder sich selbst gefährden, können sie in eine so 
genannte „Einrichtung mit freiheitsentziehenden Maß-
nahmen“ eingewiesen werden (§ 27 in Verbindung mit 
§ 34 und § 35 a SGBVIII sowie durch § 1631b Absatz 
1 BGB).56 Der Verein GU 14plus e. V., ein bundes-
weiter Zusammenschluss der Leitungskräfte von 
14 Einrichtungen der Jugendhilfe, die freiheitsent-
ziehende Maßnahmen durchführen, definiert seine 
Ziele wie folgt: „Entzieht sich ein Kind/Jugendlicher 
jeglicher Unterstützung durch Eltern, Verwandte, 
Lehrer oder den angebotenen Hilfen des Jugendamts, 
kann die geschlossene Betreuung als Ultima Ratio die 
Voraussetzung dafür sein, altersgemäße Grenzen /
Beschränkungen (Akzeptanz von Regeln) und nütz-
liche Beziehungen wieder aufzubauen. Somit kann 
das Kind/Jugendlicher wieder erreicht und mit ihm 
gemeinsam Auswege aus der schwierigen Lebens-
situation entwickelt werden“.57 „Der Freiheitsentzug 
ist notwendig, um Kinder und Jugendliche überhaupt 
pädagogisch und therapeutisch erreichen zu können“, 

heißt es in den Leitfäden des Alexianer Martinistifts 
(NRW), das drei Wohngruppen in geschlossener Form 
ermöglicht.58 Diese Einrichtungen sind keine Strafmaß-
nahme der Justiz (Gefängnisse), sondern eine Form 
der „Hilfe zur Erziehung“ im Rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe (KJHG). Die geschlossene Unterbringung 
ist nur auf Antrag der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
und nach Genehmigung durch das Familiengericht 
sowie unter Einhaltung der vorgeschriebenen Ver-
fahrensregeln möglich.59 Diese Form der Unter-
bringung wird stets mit der Abwendung einer erheb-
lichen Selbst- oder Fremdgefährdung begründet.60 
Weigern sich Eltern, kann ihnen grundsätzlich das 
Sorgerecht entzogen werden. Das Familiengericht 
muss am Ende des Verfahrens eine geschlossene 
Unterbringung genehmigen. Bei sehr schweren Delik-
ten kann ein Kind auch direkt nach der Tat in eine 
geschlossene Einrichtung eingewiesen werden, wie 
zum Beispiel im Fall des 13-Jährigen, der im April 2024 
in Dortmund einen Obdachlosen tötete.61 In diesem 
und ähnlichen Fällen muss die familiengerichtliche 
Genehmigung nachträglich eingeholt werden.62 
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Für welche Kinder und Jugendlichen 
kommen geschlossene Einrichtungen 
in Frage?

Kinder und Jugendliche, die in geschlossene Ein-
richtungen kommen, sind stärker von multiplen 
Schwierigkeiten betroffen als Gleichaltrige in offenen, 
stationären Hilfen (Heimen). Sie sind psychisch und 
psychosozial hochbelastet. Häufig haben sie emotio-
nale und körperliche Vernachlässigung oder Miss-
handlung sowie mehrfache Beziehungsabbrüche 
erlebt, zum Beispiel durch familiale Umbrüche und 
eine Vielzahl vorangegangener Hilfemaßnahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe.63

In der Literatur64 werden übereinstimmend folgende 
Problemlagen als charakteristisch für die Zielgruppen 
geschlossener Einrichtungen genannt:

	› massives Vermeidungs- und Verweigerungsver-
halten in allen Lebensbereichen

	› Halt- und Orientierungslosigkeit

	› Schulverweigerung

	› ständiges Weglaufen

	› Suchtmittelmissbrauch

	› hohes Aggressions- und Gewaltpotential

	› Impulskontrollstörung

	› Autoaggression

	› Delinquenz

	› Sexuelle Gefährdung

Für Kinder und Jugendliche, deren gewalttätiges oder 
kriminelles Verhalten unmittelbar mit einer psychi-
atrischen Erkrankung zusammenhängt, besteht die 
Möglichkeit der sogenannten „geschützt-stationären“ 
Aufnahme in eine Klinik der Kinder- und Jugend-
psychiatrie.65 Die krankheitsspezifische Behandlung 
auf einer geschlossenen Station bedarf neben der 
Zustimmung der Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
auch der Zustimmung des zuständigen Familien-
gerichts nach §1631bBGB. Zuständig für die Auf-
nahme sind hier in der Regel die kinder- und jugend-
psychiatrischen Kliniken mit Pflichtversorgung für die 
jeweilige Region.
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Wie viele geschlossene Einrichtungen 
gibt es aktuell in Deutschland?

Im Jahr 2021 waren laut Platzzahlübersicht des DJI 
339 Plätze zur freiheitsentziehenden Unterbringung 
betriebserlaubt.66 Eine durch das DJI im Jahr 2022 
durchgeführte Erhebung kommt für das Jahr 2021 auf 
269 Plätze, allerdings haben nur 26 von insgesamt 29 
Einrichtungen in Deutschland an der Befragung teil-
genommen: Eine Einrichtung hatte im Jahr 2021 keine 
Belegung und zwei Einrichtungen haben sich nicht an 
der Erhebung beteiligt.67 Hamburg, Bremen, Schles-
wig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und 
Sachsen hatten zu diesem Zeitpunkt keinen einzigen 
geschlossenen Platz. Andere Bundesländer wie zum 
Beispiel Nordrhein-Westfalen und Bayern verfügten 
über 81 bzw. 122 Plätze. Im Jahr 2021 wurden bundes-
weit pro belegbaren Platz im Mittel drei Kinder bzw. 
Jugendliche betreut, das heißt, sobald ein Kind den 
Platz nicht mehr benötigte, konnte ein anderes Kind 
diesen Platz besetzen. Am häufigsten wurden Jugend-
liche im Alter von 14 und 15 Jahren aufgenommen, 
seltener unter 12 Jahren (sechs Prozent) oder über 16 
Jahren (fünf Prozent).68 

Etwa die Hälfte der jungen Menschen wechselt nach 
der Entlassung aus der freiheitsentziehenden Unter-
bringung in eine andere stationäre Hilfe. Über diese 
Übergänge und die weiteren Lebensverläufe der 
Betroffenen gibt es laut DJI kaum Forschung.69 Die 
Befragungsergebnisse des DJI zeigen auch, dass drei 
Viertel der geschlossenen Einrichtungen im Mittel 
drei Viertel aller Anfragen ablehnen müssen, wobei 
davon auszugehen ist, dass Betroffene oft zeit-
gleich bei mehreren Einrichtungen anfragen. Gründe 
für Ablehnungen sind der Fachkräftemangel, aber 
oft auch eine mangelnde Passung zwischen den 
Anfragenden und den Gruppen in der jeweiligen Ein-
richtung.70 Es gibt keine Statistik darüber, was mit den 
abgelehnten Kindern geschieht.
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Wie sieht eine freiheitsentziehende 
Maßnahme in der Kinder- und Jugend-
hilfe aus?

Freiheitsentziehende Maßnahmen finden in kleinen 
Gruppen statt, in der Regel mit sechs bis neun Kin-
dern bzw. Jugendlichen. Ein Beispiel ist das Alexianer 
Martinistift (NRW), das in drei geschlossenen Wohn-
gruppen jeweils sechs bis neun Plätze (ab 12 Jah-
ren) anbietet (Stand: August 2024). Der Betreuungs-
schlüssel beträgt 0,7:1, das heißt auf sieben Kinder 
bzw. Jugendliche kommen knapp 10 Personalstellen. 
Die Kosten liegen bei 553 Euro pro Person und Tag.71 
Die geschlossenen Wohngruppen sind spezialisiert, 
zum Beispiel auf die Zielgruppe der Jungen mit sexuell 
grenzverletzendem Verhalten oder auf traumati-
sierte Kinder und Jugendliche.72 Vor der Aufnahme in 
die Gruppe wird genau geprüft, ob die Person in die 
Gruppe passt. Zentral sind die Erfahrung verlässlicher 
positiver Bindungen, das Erleben von Grenzsetzungen 
und das Erlernen von Selbstregulation und Selbst-
reflexion.73 Bei fast allen lägen kognitive Störungen 
und Störungen des Sozialverhaltens vor, sagt Andreas 
Schmitz vom Alexianer Martinistift, der auch Spre-

cher des Arbeitskreises GU14plus ist.74 Freiheitsent-
ziehende Wohngruppen bieten sogenannte intensiv-
pädagogische Maßnahmen, zu denen beispielsweise 
ein „höchst strukturierter“ Tagesablauf gehört, der mit 
festen Zeiten ganz grundlegenden Halt und Orientie-
rung gibt.75 Bei psychischen Auffälligkeiten arbeiten 
die geschlossenen Einrichtungen eng mit kinder- und 
jugendpsychiatrischen Kliniken oder Arztpraxen vor 
Ort zusammen.76 Zu den Zielen im Einzelnen gehören 
die Erarbeitung eines realistischen Selbstbildes, das 
Erleben positiver Beziehungen, das Wahrnehmen und 
Respektieren eigener und fremder Grenzen, die Über-
nahme von Verantwortung für das eigene Handeln, 
das Erlernen lebenspraktischer und sozialer Fähig-
keiten und die Entwicklung einer langfristigen Pers-
pektive. Schulische Bildung und die Möglichkeit einer 
dualen Ausbildung im geschlossenen Rahmen der 
Einrichtung gehören dazu. Gerade das Absolvieren 
einer dualen Ausbildung gilt in der Praxiserfahrung als 
beste Grundlage dafür, nicht rückfällig zu werden.77
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Fazit

Aus Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie stößt 
eine Absenkung des Strafmündigkeitsalters von 14 
auf 12 Jahre überwiegend auf Bedenken. Welche 
Bedingungen wären beispielsweise notwendig, um 
einem 12-jährigen Mädchen in einer Jugendstraf-
anstalt altersangemessene Entwicklungs- und Schutz-
räume zuzugestehen? Und wie soll eine Inhaftierung 
das Weltbild etwa eines 13-jährigen islamistischen 
Gefährders positiv verändern – inmitten älterer 
Inhaftierter (im Jugendstrafvollzug sind 90 Pro-
zent der Insassen zwischen 18 und 25 Jahre alt)?78 

Die ­Wahrscheinlichkeit, dass Kinder im Gefängnis erst 
recht zu Kriminellen werden, gilt als hoch. Auch ver-
mittelt der Blick auf Länder, in denen bereits 10- bis 
14-Jährige strafmündig sind, ein ambivalentes Bild.79 
Gegen eine Inhaftierung spricht zudem, dass es 
nach wie vor kaum wissenschaftliche Belege für die 
Annahme einer früheren Reife heutiger Kinder gibt. 
Konsens der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist, dass es 
13- oder 14-Jährigen nach wie vor an Impulskontrolle 
und der Fähigkeit, die Folgen einer Tat abzuschätzen, 
mangelt.80
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Was kann als Alternative zur Herab-
setzung des Strafmündigkeitsalters 
getan werden?

1. Spezialisierte Einrichtungen stationärer Unter-
bringung ausbauen

Von Seiten der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird 
die vermehrte Einrichtung spezialisierter Unter-
bringungsmöglichkeiten, beispielsweise für Kinder 
und Jugendliche, die sexualisierte Straftaten begangen 
haben, gefordert. Auch für straffällig gewordene Kin-
der mit Migrationshintergrund sowie für Kinder, die 
Opfer von Banden- und Clankriminalität geworden 
sind, besteht ein spezialisierter Bedarf, der kultur-
spezifische Prägungen mit einbezieht.81 Auch fehl-
ten intensivpädagogische Einrichtungen für ein sehr 
junges Klientel. Die Staatsanwältin und Expertin für 
Jugendkriminalität Eva Hanss plädiert beispielsweise 
dafür, dem neuen Phänomen der „frühen System-
sprenger“, also Kindern, die beispielsweise bereits 
mit acht Jahren nicht mehr durch Eltern, Schule 
oder Jugendhilfe erreichbar sind, mit der Schaffung 
intensivpädagogischer Einrichtungen zu begegnen, 
die sich auf sehr junge deviante Kinder und Jugend-
liche spezialisieren.82 Bei Kindern, die bereits im Alter 
von acht Jahren durch aggressives und delinquen-
tes Verhalten auffallen, sei es auch nach Ansicht von 
Fegert besser, lieber früher und intensiver mit einer 
stationären Unterbringung zu reagieren, als zu lange 
das Scheitern ambulanter Jugendhilfe-Maßnahmen 
abzuwarten.83

2. Qualität bestehender Einrichtungen fördern

Die Kinder- und Jugendpsychiater Freisleder und 
Fegert weisen zudem darauf hin, dass es in Deutsch-
land an der Qualifizierung des Personals und an 
Langzeitverlaufsstudien zur Qualitätssicherung 
geschlossener Einrichtungen fehle, wie es sie bei-
spielsweise in der Schweiz gebe. Dabei müssen für 

Jugendhilfeeinrichtungen, die die schwierige Aufgabe 
der Arbeit mit Straftätern zu meistern hätten, höchste 
Standards gelten.84

3. Finanzierung von Berufsausbildung in 
geschlossenen Einrichtungen sichern 

Wenn geschlossene Einrichtungen über Ausbildungs-
stätten verfügen, die eine Berufsausbildung ermög-
lichen, bestehen oft ungeklärte Finanzierungsfragen. 
Die Jugendämter verweisen auf die Arbeitsverwaltung, 
die jedoch die Position vertritt, dass im Rahmen des 
§ 13 SGB VIII die Jugendämter zuständig seien. Hier 
werde eine gesetzliche Klärung als dringend not-
wendig angesehen, so Andreas Schmitz, der Spre-
cher von GU 14plus e. V.85 Dies ist umso wichtiger, da 
Studien über junge Menschen nach dem Verlassen 
einer geschlossenen Einrichtung zeigen, dass es für 
sie besonders schwer ist, den Einstieg ins Berufsleben 
zu finden. Dies zeigt sich zum Beispiel bei 45 Jugend-
lichen des Kriseninterventionszentrums (KRIZ) von 
„Schloss Dilborn – Die Jugendhilfe“. Drei Jahre nach 
Verlassen der geschlossenen Einrichtung hatten nur 
sechs Jugendliche eine berufliche Perspektive ent-
wickelt: Ein Jugendlicher hatte mit einer Ausbildung 
begonnen, zwei weitere waren in Berufsmaßnahmen 
freier Träger der Jugendhilfe tätig und drei holten 
ihren Hauptschulabschluss nach.86

4. Gewalt- und Aggressionsprävention in Kitas und 
Grundschulen anbieten

Die elementare Bedeutung einer breit angesetzten, 
frühen Prävention von Gewalt seitens Kinder und 
Jugendlicher, am besten sogar schon, wenn ein 
Kind in eine offensichtlich problembelastete Familie 
hinein geboren wird, ist unumstritten.87 Die prakti-
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sche Umsetzung dieser jahrzehntealten Erkenntnis 
erweist sich jedoch als eine weitere Herausforderung. 
Insbesondere die Universalprävention in Kitas und 
Primarschulen, die sich an alle Kinder in einer Gruppe 
oder Klasse richtet und mit der in den USA nachweis-
lich sehr gute Erfahrungen gemacht werden,88 wird in 
Deutschland bisher nicht gefördert. Die Leopoldina 
Nationale Akademie der Wissenschaften hat im Sep-
tember 2024 eine große Meta-Studie zur universellen 
Prävention von aggressivem und antisozialem Ver-
halten vorgelegt.89 Sie zeigt, dass Universalprävention 
am erfolgreichsten ist, wenn sie in den Institutionen 
der frühen Bildung, Kindertagesstätten und Grund-
schulen beginnt.

5. Schulungsangebote für Eltern delinquenter Kin-
der anbieten

Sanktionen gegen Eltern in Form von Geldstrafen 
hätten sich nicht bewährt, sagt Psychiater Fegert.90 
Auch das bayerische Justizministerium spricht sich 
gegen eine Bestrafung von Eltern aus. Grundsätz-
lich müsse das Prinzip gelten, dass jeder nur für das 
bestraft werden könne, was er selbst zu verantworten 
habe.91 Sinnvoller erscheint ein Blick auf die in den 
USA und Großbritannien entwickelten Kurse für Eltern 
delinquenter Kinder, in denen Eltern verpflichtet 
werden, an Fortbildungen zu Erziehungsfragen teil-
zunehmen.92 Dort lernen sie beispielsweise, dass zu 
den grundlegenden Bedürfnissen eines Kindes die 
altersangemessene Grenzsetzung und Kontrolle der 
Einhaltung gehören.

6. Öffentliche Wertschätzung der Erziehungsarbeit 
von Eltern erhöhen

Eine zentrale Rolle bei der Prävention von Kinder- 
und Jugendkriminalität spielt die Fähigkeit von Eltern, 
ihrem Kind frühzeitig mit Empathie zu begegnen und 
sich der mühevollen täglichen Aufgabe zu unter-
ziehen, dem Kind Grenzen zu setzen. Eltern benötigen 
hierbei auch die Unterstützung der Institutionen 
früher Bildung, insbesondere der Kindertagesein-
richtungen und der Grundschulen. Diese oft unter-
schätzte Unterstützungsarbeit sollte durch Politik und 
Gesellschaft mehr Anerkennung und Wertschätzung 
erfahren.

 7. Soziale Medien und Online-Games regulieren

Nicht zu unterschätzen ist die erzieherische Wirkung 
der bei Kindern und Jugendlichen beliebten Online-
Spiele und Social-Media-Plattformen. Hier kommen 
Kinder und Jugendliche mit der Darstellung und 
Verherrlichung von Gewalt, Radikalität93 und Porno-
grafie in Berührung. Insbesondere die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie warnt davor, die Wirkung medialer 
Darstellung von Gewalt im Internet zu unterschätzen, 
auch wenn es für einen Zusammenhang von Deli-
quenz und Medienkonsum noch keine empirischen 
Belege gibt. Beispielsweise hält der am Massachu-
setts Institute of Technology lehrende Ökonom Daron 
Acemoğlu den derzeit de facto fast unregulierten Ein-
fluss sozialer Medien auf die psychische Gesundheit 
und auch auf das Demokratieverständnis von Kindern 
und Jugendlichen für unverantwortlich. Er fordert ein 
sofortiges entschiedenes Eingreifen der Politik.94
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18 Jahren waren 19.514 der Gewaltkriminalität angeklagt, das 
sind 0,7 Prozent dieser Gruppe. Von den insgesamt 493.000 in 
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31	 Vgl. Deutsches Jugendinstitut (2024), S. 5f.

32	 Vgl. Grüne, B. et al. (2024), S. 24.

33	 Vgl. Deutsches Jugendinstitut (2024), S. 6. 
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22.6.2024.
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57	 Vgl. GU 14plus e. V. (2024). Jugendhilfe. https://www.gu14plus.de 
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58	 Alexianer Martinistift (2024). Kinder, Jugend- und Familienhilfe.
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Unterbringung befürwortet, eine Empfehlung des Jugendamts, 
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74	 Vgl. ebd.
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anderem massive Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Die meisten 
lernen hier zum ersten Mal einen Sicherheit und Halt bietenden 
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76	 Vgl. ebd. 
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90	 Vgl. Truscheit (2024).

91	 Vgl. ebd.
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29.8.2024.
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